
KREIS HERZOGTUM LAUENBURG 
Der Landrat 

 
 

Kreis Herzogtum Lauenburg  Postfach 1140  23901 Ratzeburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung  
 
zur Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Räumung un d 
Sperrung von Teilen des Gebietes der Stadt Lauenbur g/Elbe aus 
Anlass des zu erwartenden Hochwassers an der Elbe v om 
08.06.2013  
 
 
 
1. Die Allgemeinverfügung zur Räumung und Sperrung von Teilen des Gebietes der 

Stadt Lauenburg/Elbe aus Anlass des zu erwartenden Hochwassers an der Elbe vom 
08.06.2013 wird, sofern sie nicht bereits durch Allgemeinverfügung zur teilweisen 
Aufhebung der aufgrund der Allgemeinverfügung zur Räumung und Sperrung von 
Teilen des Gebietes der Stadt Lauenburg/Elbe aus Anlass des zu erwartenden 
Hochwassers an der Elbe vom 08.06.2013 getroffenen Maßnahmen vom 14.06.2013 
aufgehoben worden ist, mit Wirkung vom 17.06.2013, 00.00 Uhr, aufgehoben. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 110 Abs. 3 und 4 (Landesverwaltungsgesetz) 

LVwG am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe als bekannt gemacht. 
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